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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.06.1966 

Geschäftszahl 

0740/64 

Rechtssatz 

Ein Recht der Partei auf Verweisung der Sache an die erste Instanz zur neuerlichen Durchführung des 
Ermittlungsverfahrens und Entscheidung wird durch § 66 Abs 1 AVG nicht eingeräumt. 
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